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Allgemeine Informationen zur Fächerwahl 

in der Höheren Schule 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

an unserer Schule gibt es ein sehr breites Angebot an Fächern, das eine zunehmende Spezi-

alisierung nach den eigenen Wünschen und Neigungen ermöglicht. Spätestens im Abiturzyk-

lus S6/S7 kann man mit Blick auf seine Interessen und berufliche Zukunft zu einem hohen 

Grad sein eigenes Unterrichtsprogramm gestalten. Im Folgenden möchten wir Ihnen und 

euch einen Überblick über diese Möglichkeiten geben. 

 

1. Grundsätzliche Regelungen  

 

Regelungen zu Fächerangebot und -wahl sind in der „Allgemeinen Schulordnung“ und in 

den Dokumenten „Sprachenpolitik der Europäischen Schulen“ sowie „Das Curriculum der 

Europäischen Schulen: Struktur und Organisation der Studien und Kurse an den Europäi-

schen Schulen“ zu finden.1 Einige besonders wichtige werden hier auszugsweise aufgeführt:  

 

• Die Kurswahl muss so erfolgen, dass Mindest- und Maximalzahl der Wochenstunden 

eingehalten werden. 

• Ein Kurs in S1-5 muss die Mindestzahl von sieben SchülerInnen erreichen, um einge-

richtet zu werden. In S6/S7 werden Wahlkurse eröffnet, wenn mindestens fünf 

SchülerInnen diesen Kurs gewählt haben. 

• Für die Zyklen S1-3 und S4/S5 hat der gemischte Pädagogische Ausschuss 2014 noch 

einmal unterstrichen, dass ein Wahlfach, das zu Beginn des jeweiligen Zyklus ge-

wählt wurde, grundsätzlich bis zum Abschluss des Zyklus belegt werden muss.   

• In manchen Fällen können Fächer nur belegt werden, wenn sie bereits in den vorhe-

rigen Jahrgangsstufen belegt wurden.  

• Die zum Zeitpunkt der Einschreibung des Schülers festgelegte erste Sprache (L1) ist 

grundsätzlich endgültig. Eine Änderung der ersten Sprache kann nur von Mitgliedern 

der Klassenkonferenz initiiert werden. Sie kann von der Schulleitung nur gebilligt 

werden, wenn zwingende pädagogische Gründe vorliegen, die von der Klassenkonfe-

renz ordnungsgemäß festgestellt wurden. 

                                       
1 Diese Dokumente sind auf der Webseite des Büros des Generalsekretärs der Europäischen Schulen zu finden: 
https://www.eursc.eu.  

https://www.eursc.eu/
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2. Informationen für S1-3 

 

In den ersten drei Jahren werden die SchülerInnen in den meisten Fächern in der Mutter-

sprache unterrichtet. Neu ist für alle SchülerInnen ab der S1 verpflichtend eine zweite 

Fremdsprache (L3). Hier können sie wählen zwischen Deutsch, Englisch, Französisch, Italie-

nisch oder Spanisch. SchülerInnen, deren Nationalität Irisch oder Maltesisch ist, können zu-

sätzlich Gälisch bzw. Maltesisch als Wahlfächer belegen. 

 

Ab der S2 wird Latein fakultativ angeboten. Wird Latein gewählt, muss es in S3 fortgeführt 

werden, eine Abwahl ist erst wieder in S4 möglich. Zudem kann dann in S3 Informatik (ICT) 

nicht belegt werden, es kann aber ohne vorherige Belegung in S3 ab der S4 gewählt wer-

den. Für SchülerInnen mit L1 Griechisch wird Altgriechisch als Wahlfach angeboten.  

 

In der S3 werden alle SchülerInnen in Humanwissenschaften sowie in Religion oder Moral in 

ihrer ersten Fremdsprache (L2) unterrichtet. Diejenigen, die Latein gewählt haben, führen 

dies fort. Den übrigen SchülerInnen wird Informatik (ICT) als Wahlfach angeboten.  

 

3. Informationen für S4/S5 

 

In der vierten und fünften Jahrgangsstufe differenzieren sich die Pflichtfächer in den Natur-

wissenschaften in Physik, Chemie und Biologie aus, in den Humanwissenschaften in Ge-

schichte und Geografie. Wahlmöglichkeiten haben die SchülerInnen zwischen dem Stan-

dardkurs (4-stündig) und dem Intensivkurs (6-stündig) in Mathematik. Als Wahlfächer ste-

hen unter anderem Kunst, Musik, Informatik (2-stündig), Wirtschaftskunde, Latein (insofern 

in S2 und S3 bereits belegt), Altgriechisch sowie eine dritte Fremdsprache L4 (jeweils 4-stün-

dig) zur Auswahl. Das gewählte Unterrichtsprogramm muss vom Umfang her zwischen 31 

und 35 Wochenstunden liegen. 

 

Im Fach Mathematik ist eine nachträgliche Änderung des Niveaus zwischen Intensiv- und 

Standardkurs nur auf schriftlich begründeten Antrag mit Zustimmung des Direktors und der 

Klassenkonferenz möglich, bei einer Höherstufung wird eine Prüfung verlangt. Wird der 

Wechsel in S4 angestrebt, muss der Antrag bis spätestens 15.01. des laufenden Schuljahres 

vorliegen, die Änderung tritt dann zum 2. Semester in Kraft.  Bei Anträgen, die bis zum 

31.03. vorliegen, kann ein Wechsel zum neuen Schuljahr (S5) genehmigt werden. 

 

4. Informationen für S6/S7 

 

Die Jahrgangsstufen S6 und S7 bilden eine Einheit und führen zum Abitur. Auch wenn eine 

Reihe von Pflichtfächern vorgeschrieben sind (L1, L2, Religion/Moral, Mathematik Standard- 

oder Intensivkurs, ein naturwissenschaftliches Fach, Philosophie, Sport, Geschichte und 
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Geographie), haben die SchülerInnen ein breites Spektrum an weiteren Wahlmöglichkeiten, 

etwa eine weitere Fremdsprache L5 oder Laborkurse. Dabei können sie zusätzlich unter 

zweistündigen, vierstündigen oder sog. Vertiefungskursen wählen. Das gewählte Unter-

richtsprogramm muss vom Umfang her zwischen 31 und 36 Wochenstunden liegen. 

 

Bei der Fächerwahl für die 6. Jahrgangsstufe (Stichtag: 31.01. im Schuljahr der S5) – und nur 

dann – kann eine Änderung der Fremdsprachenwahl beantragt werden, wobei die einschlä-

gigen Bestimmungen (etwa schulorganisatorische Voraussetzungen, bestandener Sprach-

test) beachtet werden müssen. Genehmigt werden kann dann die Wahl einer anderen L2 

mit Sprachtest, die Erhöhung des Niveaus einer bestimmten Sprache (z.B. von L4 auf L3, mit 

Sprachtest) sowie die Abstufung des Niveaus einer bestimmten Sprache (z.B. von L2 auf L3). 

Wenn eine Änderung der L2 genehmigt wird, bleibt die ehemalige L2 als Unterrichtsprache 

für Geschichte, Geografie, Wirtschaftskunde und alle gewählten Ergänzungsfächer beste-

hen.  

 

Die Möglichkeiten bzgl. der Fächerumwahl für die SchülerInnen, die von der S6 in die S7 

aufsteigen, werden im Dokument „Durchführungsbestimmungen zur Europäischen Abitur-

prüfungsordnung“2 geregelt. Nach schriftlich begründetem Antrag (Stichtag 31.03. im lau-

fenden Schuljahr) und Zustimmung des Direktors sowie der Klassenkonferenz kann mit Be-

ginn der 7. Jahrgangsstufe Folgendes genehmigt werden: 

• Ein Wechsel in Mathematik vom Intensiv- in den Standardkurs.  

• Der Ersatz eines 4-stündigen Wahlfach durch ein 2-stündiges Pflichtfach, z.B. Ge-

schichte, Geografie, Philosophie oder das Fach Wissenschaft, Technologie und Ge-

sellschaft (WTG). 

• Der Ersatz eines 2-stündigen Pflichtfaches durch ein 4-stündiges Wahlfach (Prüfung 

erforderlich).  

Wichtig hierbei: Es müssen mindestens zwei Wahlpflichtfächer belegt werden. Zudem ist 

der Austausch eines Wahlfachs gegen ein anderes nicht zulässig.  

 

5. Fristen für die Fächerwahl 

 

Alle Fächerwahlen laufen über ein online-Formular. Für die Fächerwahlen gibt es folgende 

festgesetzte Fristen: 

• Fächerwahl in der S1 für die S2: 31.01. des jeweiligen Schuljahres 

• Fächerwahl in der S2 für die S3: 31.01. des jeweiligen Schuljahres 

• Fächerwahl in der S3 für die S4/S5: 31.01. des jeweiligen Schuljahres 

• Fächerwahl in der S5 für die S6/S7: 31.01. des jeweiligen Schuljahres 

                                       
2 Dieses Dokument ist auf der Webseite des Büros des Generalsekretärs der Europäischen Schulen zu finden: 
https://www.eursc.eu.  
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6. Bestimmungen zur nachträglichen Änderung der Fächerwahl 

 

Sollten gewichtige pädagogische oder gesundheitliche Gründe vorliegen, die eine nachträg-

liche Änderung der Fächerwahl zwingend erforderlich machen, gelten folgende Bestimmun-

gen und Verfahrensmaßgaben: 

 

Es muss ein schriftlicher, unterschriebener Antrag von den Eltern, Erziehungsberechtigten 

oder der volljährigen Schülerin bzw. dem volljährigen Schüler über die/den zuständige(n) 

Erziehungsberater(in) an die Schulleitung gestellt werden. Das betreffende Formular „An-

trag auf Abwahl eines Faches“ ist bei den ErziehungsberaterInnen erhältlich. Im Antrag müs-

sen die zwingenden Gründe, ggf. unter Beilage von unterstützenden Dokumenten, aussage-

kräftig dargelegt werden. Stichtag für derartige Änderungsanträge ist für alle Jahrgangsstu-

fen der 31.03. des laufenden Schuljahres. In der Jahrgangsstufe S6 gibt es die Ausnahme, 

dass in besonderen Fällen der Wechsel noch innerhalb der ersten acht Tage des neuen 

Schuljahres auf begründeten Antrag genehmigt werden kann. Anträge, die nach den ge-

nannten Fristen eingehen, können aus schulorganisatorischen Gründen nicht mehr berück-

sichtigt werden. In bestimmten Fällen sind Prüfungen zur Einstufung des Niveaus abzulegen. 

Je nach Bestimmungen sind dann die Beratung und Stellungnahme durch die Klassenkonfe-

renz notwendig. Am Ende wird vom Direktor auf Grundlage der vorliegenden Dokumente 

über den Antrag entschieden.  

 

Falls Sie Fragen zur Wahl der Fächer haben, besuchen Sie bitte unsere regelmäßig stattfin-

denden Informationsveranstaltungen. Gerne können Sie sich auch an die Erziehungsbera-

tung oder Careers Guidance wenden. Letztere kann Sie zum Beispiel auch mit Blick auf die 

Anforderungen bestimmter Studiengänge in den verschiedenen Ländern beraten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Martin Duggen  

Direktor der Höheren Schule  

 

 

Anhang: Übersicht über Kurse und Unterrichtsstunden 
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Anhang: Übersicht über Kurse und Unterrichtsstunden 

Annex: Overview of courses and periods 

  
An important characteristic of the European school system is the gradual introduction of L2 – 
subjects taught in L2 are marked in orange in the tables for clarity: “An important element in 
the role of foreign languages is that as from S3, Language 2 gradually becomes the 
language of tuition of Human Sciences, History, Geography, Economics, Religion and Ethics. 
In the case of Music, Art, Physical Education and to an extent ICT, education is provided in 
mixed groups of pupils from different language sections through a language in the pupil’s 
curriculum.” (“Language Policy of the European Schools”) 
 
 

Overview of courses and periods S1-3 

 

 
Number of periods per week 

(1 period = 45 minutes of teaching) 

 S1 S2 S3 

Language 1 5 5 4 

Mathematics 4 4 4 

Language 2 5 4 4 

Language 3 2 3 3 

Physical Education 3 3 3 

Religion / Ethics 2 2 2 

Human Sciences 3 3 3 

Integrated Science 4 4 4 

Latin - 2* 2* 

Art 2 2 2 

Music 2 2 2 

ICT 1 1 2* 

TOTAL 33 33 or 35 31 or 33 

Ancient Greek (for pupils with EL as L1) - 2** 2** 

ONL – Other National Language 2** 2** 2** 

TOTAL for pupils entitled to receive 
Ancient Greek or ONL** 

35 35 or 37 33 or 35 

 
*Optional courses 

• S1: No optional courses 

• S2: Optional Latin 

• S3: Optional ICT and Latin, pupils can choose only one of these two options. 

**Options governed by specific rules (ONL and Ancient Greek) => see  document “Language 
Policy”  
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Overview of courses and periods S4/S5 

 
 

 
Number of periods per week 

 S4 S5 

Mandatory Core Subjects:  

Language 1 4 4 

Mathematics 4 or 6 4 or 6 

Language 2 3 3 

Language 3 3 3 

Physical Education 2 2 

Religion / Ethics 1 1 

History 2 2 

Geography 2 2 

Biology 2 2 

Chemistry 2 2 

Physics 2 2 

SUBTOTAL 27 or 29 27 or 29 

Options:  

Latin 4 4 

Ancient Greek 4 4 

Language 4 4 4 

Economy 4 4 

Art 2 2 

Music 2 2 

ICT 2 2 

TOTAL 31* to 35** 31* to 35** 

Ancient Greek (for pupils with EL as L1) 2 2 

ONL – Other National Language 4*** 4*** 

TOTAL for pupils entitled to receive Ancient Greek or ONL 33 or 37 33 or 37 

* The minimum number of courses taken by the pupil must amount to 31 or more periods 
per week. If a pupil takes Mathematics 6 periods, the minimum will be 33 periods. 

**  Exceeding the maximum 35 periods. 

*** Pupils choosing the Other National Language cannot choose Language 4. 
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Overview of courses and periods S6/S7 

COMPULSORY SUBJECTS OPTIONS COMPLEMENTARY SUBJECTS6 

Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 

Language 1 4 p. 
Science, Technology and 
Society1 

2 p. Ancient Greek 4 p. Advanced L1 3 p. Biology Lab7 2 p. 

Language 2 3 p. Geography2 2 p. Latin 4 p. Advanced L2 3 p. Chemistry Lab7 2 p. 

Maths 3 
or 

3 p. History2 2 p. Biology3 4 p. Advanced Maths5 3 p. Physics Lab7 2 p. 

Maths 5 5 p. Philosophy2 2 p. Chemistry3 4 p. 

 

ICT 2 p. 

Religion 
or Ethics 

1 p. 

 

Physics3 4 p. Sociology 2 p. 

Physical Education 2 p. Geography 4 p. Lab Art 2 p. 

 

History 4 p. Art8 2 p 

Economics 4 p. Music8 2 p. 

Philosophy 4 p. Language 5 2 p. 

ONL4 4 p. Sustainability and Active Citizenship 2 p 

Language 3 4 p. [Introduction to Economics]9 2 p. 

Language 4 4 p. Sport 2 p 

Art 4 p. [History of Art] 2 p. 

Music 4 p. [Technical Drawing] 2 p. 

  Myth and Society in the Classical World 2 p. 

1 Science, Technology and Society 2p. 
is compulsory unless 
Physics or Chemistry or Biology is 
chosen in column 3. 
2 All courses in column 2 must be taken 
if not chosen in column 3. 

 

Electronics 2 p. 

Political Sciences 2 p. 

Performing Arts and Media 2 p. 

3 Biology, Chemistry and 
Physics 4p can be chosen 
together with Science, 
Technology and Society. 
4 If ONL is chosen, L4 
cannot be chosen. 

5 Advanced Maths can only be 
chosen together with Maths 5 
periods in column 1. 

6 The offer of complementary courses vary from one school to 
another. 
7 Laboratory subjects should only be taken if the corresponding 4-
period subject has been chosen. 
8 Art 2 p. and Music 2 p. not allowed if taken in column 3. 
9 This course has been temporarily suspended from the offer since 
the school year 2025/26 due to syllabus revision until further notice.  

 


